AUSÄSTUNG NACH DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG

Im Stadtamt werden immer wieder Beschwerden bezüglich der von Liegenschaften auf die Straße bzw. auf den Gehsteig überhängenden Äste, Sträucher und Hecken eingebracht. Auch wird dadurch die Zufahrt der Städtischen Müllabfuhr erschwert. Es geht daher an die GrundeigentümerInnen gemäß § 91 Abs.1 der STVO 1960 die Aufforderung, Bäume, Sträucher und Hecken usw., welche über die Grundstücksgrenze auf die Straße bzw. den Gehsteig überhängen und dadurch die Benutzbarkeit der Straße beeinträchtigen, ehest auszuästen oder zu entfernen.

